
Praxisnah und sofort umsetzbar: Entwickelt für Fach- und
Führungskräfte, die schnelle und effektive Lösungen benötigen.
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2.2.47 § 47 Nachrüstung eines bestehenden
Gebäudes

Bauliche Nachrüstverpflichtungen

§ 47 des GEG führt die Regelung nach EnEV § 10 Abs. 3

und 4 fort.

Zusammenfassung dieses Abschnitts:

Erfüllt die oberste Geschossdecke eines Gebäudes

nicht den Mindestwärmeschutz und das Dach darüber

ist nicht gedämmt, ist die Geschossdecke zu dämmen,

solange die Maßnahme wirtschaftlich ist.

Siehe auch

* § 71 Dämmung von Wärmeverteilungs- und Warm-

wasserleitungen, mit Anlage 8

* § 72 Betriebsverbot für Heizkessel, Ölheizungen

* § 73 Ausnahmen

* § 48 „Bauteilverfahren“

Auslegung zu § 47 Abs. 1

Oberste Geschossdecken

Wenn ein Raum, der mindestens vier Monate auf über

19 °C beheizt wird, durch eine „Oberste Geschoss-

decke“ an einen unbeheizten Dachraum grenzt und

diese nicht den Mindestwärmeschutz erfüllt, muss der

Eigentümer dafür sorgen, dass ein Wärmedurchgangs-

Oberste

Geschossdecke
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koeffizient oder U-Wert von 0,24 Watt pro m
2

Kelvin

erreicht wird.

Dies gilt für Wohn- und Nichtwohngebäude. Der Min-

destwärmeschutz ist erreicht, wenn die Geschossdecke

einen Wärmedurchlasswederstand oder R-Wert von

0,9 m
2

mal Kelvin pro Watt (W/m
2
K) erreicht

(DIN V 4108-2). Dieser R-Wert wird bspw. mit 4 cm

durchgehende Dämmung mit Wärmeleitfähigkeit 0,035

W/mK eingehalten.

Ein bereits gedämmtes Schrägdach nach dem Mindest-

wärmeschutz entbindet von der Verpflichtung zur nach-

träglichen Dämmung der Geschossdecke. Der Mindest-

wärmeschutz für Schrägdächer beträgt 1,2 m
2
ṡK/W

(DIN V 4108-2). Der Wert wird bspw. mit 5 cm durch-

gehender Dämmung mit Wärmeleitfähigkeit

0,035 W/mK erreicht.

Die Nachrüstverpflichtung für „Oberste Geschoss-

decken“ nach § 47 Abs. 1 darf nicht verwechselt werden

mit den Anforderungen nach § 48 „Bauteilverfahren“.

Wird ein Gebäude energetisch modernisiert, und die

„Oberste Geschossdecke“ erfüllt bereits die Anforde-

rungen nach dem Mindestwärmeschutz der DIN 4108-2:

2013-03 und erfolgen gleichzeitig bauliche Maßnahmen

an der „Obersten Geschossdecke“, dann ist trotzdem

die Decke auf den U-Wert von 0,24 W/m2K zu ertüchti-

gen. Bei „Obersten Geschossdecken“ darf von der Er-

tüchtigung nach § 48 nur abgesehen werden, wenn

diese dem Wärmeschutzniveau der 2. Wärmeschutzver-

ordnung (ab 01.01.1984) entspricht.

→ siehe Kap. 2.2.48

Oberste Geschoss-

decken und bauliche

Maßnahmen
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Anlagentechnik

§ 47 richtet sich an bauliche Nachrüstverpflichtungen.

Daneben bestehen weitere Pflichten für Eigentümer von

Gebäuden zur Ertüchtigung anlagentechnischer Kom-

ponenten.

Dies betrifft ungedämmte, zugängliche Wärmevertei-

lungs- und Warmwasserleitungen, die sich nicht in be-

heizten Räumen befinden. Dabei ist die Wärmeabgabe

von Rohrleitungen nach Anlage 8 zu begrenzen, soweit

die Maßnahme wirtschaftlich vertretbar ist (§ 71 GEG).

Ölheizungen sollen ab 2026 bei Neubauten verboten

werden, so sieht es das Klimapaket der Bundesregie-

rung vor, und im § 72 sind die Vorschriften zur Umset-

zung hinterlegt. Bestehende Heizkessel für flüssige oder

gasförmige Brennstoffe, die keine Niedertemperatur-

oder Brennwertkessel sind, müssen nach spätestens 30

Jahren außer Betrieb genommen werden (§ 72 Abs. 2

GEG). Zahlreiche Ausnahmetatbestände schwächen

die Anforderung zur Außerbetriebnahme von Ölheizun-

gen ab. Regelungen hierzu finden sich in § 72 „Betriebs-

verbot für Heizkessel, Ölheizungen“ wieder. Nach § 73

GEG sind selbst genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser

erst bei einem Eigentümerwechsel davon betroffen.

Auslegung zu § 47 Abs. 2

Die Verpflichtung des Eigentümers, die „Oberste Ge-

schossdecke“ auf einen U-Wert von 0,24 W/m2K nach-

zurüsten, kann bei verringerter Sparrenhöhe abgemin-

dert werden. Zusätzliche Auf- oder Untersparrendäm-

mungen sind nicht erforderlich. In diesem Fall ist es

Warmwasserleitungen

Ölheizungen

Sparrenhöhe begrenzt
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gestattet, trotz des geforderten U-Werts nur eine Zwi-

schensparrendämmung auszuführen.

Der Zwischensparren- oder Deckenzwischenraum

muss dafür jedoch komplett mit Dämmung mit Wär-

meleitfähigkeit 0,035 W/mK oder besser ausgefüllt wer-

den. Sofern erneuerbare Dämmung verwendet wird,

darf diese eine Wärmeleitfähigkeit von 0,045 W/mK

oder besser aufweisen. Besser bedeutet in diesem Kon-

text niedriger.

Auslegung zu § 47 Abs. 3

Die Ausnahme von § 10 Abs. 4 EnEV wird fortgeführt,

nach der ein Eigentümer der Pflicht zur Sanierung nach

§ 47 Abs. 1 und 2 GEG nicht nachkommen muss, sofern

das fragliche Gebäude ein- oder zwei Wohneinheiten

aufweist und der Eigentümer eine Wohnung seit

Februar 2002 selbst bewohnt. Sofern ein Eigentümer-

wechsel stattfindet, bleiben dem neuen Eigentümer

zwei Jahre um die Sanierungsmaßnahmen nach § 47

Abs. 1 und 2 durchzuführen.

Auslegung zu § 47 Abs. 4

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

Die Pflicht zur Sanierung nach § 47 ist nichtig, wenn

Energieeinsparungen nicht innerhalb einer „angemes-

senen Frist“ erwirtschaftet werden.

Ob die Maßnahme „Ertüchtigung der Obersten Ge-

schossdecke“ wirtschaftlich ist, ist vom Eigentümer

selbst zu beurteilen. Wird die Maßnahme als unwirt-

Erleichterung für Ein-/

Zweifamilienhäuser

Wirtschaftlichkeit
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schaftlich bewertet, sind keine zusätzlichen Anträge

nach § 102 „Befreiungen“ erforderlich.

Dabei müssen dennoch Teilmaßnahmen durchgeführt

werden, wenn diese wirtschaftlich sind, auch wenn die

Gesamtmaßnahme unwirtschaftlich ist. Das Ergebnis

der Beurteilung sollte schriftlich dokumentiert werden,

z. B. mit dem BBSR-Tool.

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit existieren

unterschiedliche Methoden, die die Beantwortung ver-

schiedener Fragen hierzu ermöglichen, bspw.:1)

* Wie viel darf die energetische Modernisierungsmaß-

nahme bei gegebener Energieeinsparung höchstens

kosten?

* Wie viel Energie muss die Maßnahme bei gegebenen

Kosten mindestens einsparen?

* Wie schnell werden die Ausgaben für die energeti-

sche Modernisierung durch die Energiekostenein-

sparung ausgeglichen?

* etc.

Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit dient üblicher-

weise die Amortisationszeitmethode, mit der die letzte

der obigen Fragen beantwortet wird. Für das hier rele-

vante Bauteil „Oberste Geschossdecke“ werden, wie für

alle Außenbauteile, als Amortisationszeitraum 30 Jahre

empfohlen (Vergleich: Anlagentechnik 20 Jahre).

1) BBSR: www.bbsr-energieeinsparung.de =>Wirtschaftlichkeit.

Berechnung
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Als Zinssatz kann pauschal 4 % herangezogen werden,

oder es wird ein individueller Zinssatz hinterlegt. Die

aktuelle Niedrigzinsphase verkürzt die Amortisations-

zeit enorm.

Der Energiepreis zur Berechnung der Einsparung kann

nachfolgender Tabelle entnommen werden. Um Rechts-

sicherheit zu gewährleisten, ist die Recherche aktueller

Preise sinnvoll.

Eine jährliche Energiepreissteigerung von 2,4 % darf

derzeit vermutet werden, oder es ist auf andere offizielle

Prognosen zurückzugreifen.

Der Berechnung zur Amortisationszeit wird eine jähr-

liche Inflationsrate von 1 % hinterlegt.

Energieträger Ein-

heit

Preis

E/Ein-

heit

(brutto)

Heiz-

wert

kWh/

Einheit

Preis

ct/kWh

(brutto)

Strom* kWh 0,29 1,00 29,4

Heizöl (leicht)* l 0,77 11,90 6,5

Erdgas m
3

0,74 10,12 7,3

Holzpellets Kg 0,21 4,40 4,9

Braunkohle Kg 0,60 7,05 8,4

Steinkohle Kg 0,83 8,88 9,4

Fernwärme/KWK,

fossil

kWh 0,11 1,00 10,7

Fernwärme/KWK,

erneuerbar

kWh 0,08 1,00 8,3

Quellen:

BBSR, Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen, LCC-Berechnungs-

grundlagen bzw.

*BMWi, Verbraucherpreise (inkl. MwSt) 2014

Tab. 2.2.47-1: Energiepreis zur Berechnung der Einsparung Quelle: BBSR
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BBSR-Tool (www.bbsr-energieeinsparung.de)2)

In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung können die Voll-

kosten der Maßnahme berücksichtigt werden. Das Bun-

desamt für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) stellt

hierzu für Wohngebäude das BBSR-Tool und weitere

Methoden zur einfachen Abschätzung der Wirtschaft-

lichkeit auf der Webseite des Ministeriums (BBSR) zur

Verfügung.

2) BBSR-Tool: Excel-Tool für Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei

Wohngebäuden

=> www.bbsr-energieeinsparung.de => Wirtschaftlichkeit =>

BBSR-Tool.

BBSR-Tool
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Bestelloptionen

Planung und Ausführung nach 
GEG

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Web: shop.forum-verlag.com

WISSEN, DAS ANKOMMT.

Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen Unterstützung bei der
Bestellung? Unser Kundenservice ist für Sie da:

Jetzt bestellen

08233 / 381-123 (Mo - Do 7:30 - 17:00 Uhr, Fr 7:30 - 15:00 Uhr)
service@forum-verlag.com

Oder bestellen Sie bequem über unseren Online-Shop:

mailto:service@forum-verlag.com
http://shop.forum-verlag.com/
https://shop.forum-verlag.com/p/planung-und-ausfuehrung-nach-geg/SW51203
mailto:service@forum-verlag.com



